
Sicherheit bei Veranstaltungen IV – Veranstaltungen im
öffentlichen Straßenraum

Produktnummer
2026-2148SP

 

Termin
09.03.2026
09:00 Uhr bis 16:30 Uhr

 

Gebühren pro Teilnehmer/-in
287,00 EUR

Die VWA geht davon aus, dass der
Arbeitgeber die Teilnahmegebühr sowie
Reisekosten übernimmt.

Inhalte
Die „Veranstaltung“ im Sinne des § 29 StVO
Begriff „Veranstaltung“, Begriff „verkehrsüblich“
Genehmigungspflicht/Genehmigungsfreiheit
Erlaubnisverfahren unter Berücksichtigung der Verwaltungsvorschrift zu § 29
StVO
Verwaltungsvorschrift Innenministerium BW zur StVO
Abgrenzung StVO/StrG gegenüber Allgemeinem Polizeirecht
Spezielle Veranstaltungsarten
Veranstaltungen auf Privatflächen und die StVO

Dozenten
Florian Böttcher
Selbständiger Berater, zertifizierter Sicherheitsmanager (DFB/DFL/SRH),
ausgebilderter Fachberater THW (Stufe 1+2)

Ralf Kotte
Leiter des behördlichen Bevölkerungsschutzes, Große Kreisstadt Leonberg

Zielgruppe

Das Seminar wendet sich an Mitarbeiter/-innen von Straßenverkehrs- und
Ortspolizeibehörden, die für die Genehmigung von Veranstaltungen bzw. für
ergänzende polizeirechtliche Anordnungen zuständig sind.

Lernziele

Das Seminar einen Überblick über die wichtigsten Rechtgebiete bei der Erteilung
einer Erlaubnis nach § 29 StVO und dem Rechtsverhältnis zur Sondernutzung nach
§ 16 StrG BW. Dabei stehen neben dem Genehmigungsverfahren auch besondere
Arten von Veranstaltungen wie Festumzüge und Veranstaltungen mit
Kraftfahrzeugen auf dem Programm. Praktische Hinweise runden das Angebot ab.

Ort

VWA Bildungshaus
Wolframstr. 32
70191 Stuttgart

Kontakt

Information

Lisa Zwick
0711 21041-15
L.Zwick@w-vwa.de

Konzeption und Beratung

Sarah Frankenhauser-Hösl
0711 21041-29
S.Frankenhauser@w-vwa.de

Anmelde- und
Teilnahmebedingungen
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Datenschutzhinweise
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ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
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